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 Zustellung gemäss 
 Verteiler am Schluss 
 _________________ 
       
       
 
 
 
 
Amtliche Publikation 
im Allgemeinen Anzeiger vom Donnerstag, 01.10.2009 
 
 
Resultat der Erneuerungswahl  
Gemeindeammann + Vizeammann 
für die Amtsperiode 2010/2013 
vom Sonntag, 27. September 2009 
 
Anzahl Stimmberechtigte   3'465 
Gültige Stimmrechtsausweise  1'302 
Stimmbeteiligung total    38,30 % 
Stimmbeteiligung kommunal   36,00 % 
 
 
Gemeindeammann 
 
Nicht gewählt sind 

Grob Karl, FDP, bisher    514 Stimmen 
Widmer Elisabeth, SVP   478 Stimmen 
Walser Rolf, SP     212 Stimmen 
 
Absolutes Mehr: 607 Stimmen. 
 
 
 
 

Gemeinde Aarburg 
Gemeinderat 

Städtchen 37 
Postfach 32 
4663 Aarburg 

Fon 062 787 14 20 
Fax 062 787 14 10 
E-Mail gemeinderat@aarburg.ch 
Web www.aarburg.ch 
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Vizeammann 
 
Gewählt ist 

Spielmann Alois, CVP, bisher  790 Stimmen 
 
Nicht gewählt sind 

Walser Rolf, SP     129 Stimmen 
Widmer Elisabeth, SVP     80 Stimmen 
Grob Karl, FDP       39 Stimmen 
Christen Bruno, SP      10 Stimmen 
 
Absolutes Mehr: 525 Stimmen. 
 
 
Rechtsmittel 
Wahl- und Abstimmungsbeschwerden gemäss § 63 ff. GPR sind innert drei Tagen nach 
Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tag nach der 
Veröffentlichung des Ergebnisses beim Departement Volkswirtschaft und Inneres des 
Kantons Aargau, 5001 Aarau, einzureichen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag 
und eine Begründung enthalten sowie den Sachverhalt kurz darstellen. 
 
 
 

Anmeldeverfahren 2. Wahlgang  
Wahl des Gemeindeammanns 
 
Der 2. Wahlgang findet am Sonntag, 29. November 2009 statt. 
 
Im zweiten Wahlgang ist nur wählbar, wer innert 10 Tagen nach dem 
ersten Wahlgang bzw. seit dieser Publikation durch mindestens 
10 Stimmberechtigte angemeldet wird.  
 
Die Anmeldungen müssen bis spätestens Montag, 12. Oktober 
2009, 12.00 Uhr bei der Abteilung Zentrale Dienste eintreffen. 
Ein Rückzug der Anmeldung ist nicht zulässig. 
 
Das erforderliche Anmeldeformular kann bei der Abteilung Zentrale 
Dienste bezogen werden. 
 
Werden nicht mehr wählbare Kandidaten vorgeschlagen, als zu wählen 
sind, wird mit der Publikation des angemeldeten Namens eine Nachmelde-
frist von 5 Tagen angesetzt, innert der neue Vorschläge eingereicht wer-
den können. Gehen innert dieser Frist keine neuen Anmeldungen ein, wird 
der/die Vorgeschlagene von der anordnenden Behörde bzw. vom 
Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt. 
 
 
 WAHLBÜRO 
----- ----- ----- 
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        GEMEINDE AARBURG 
        Zentrale Dienste 
 
 
        Urs Wicki 
        Gemeindeschreiber-Stv. 

 
 
 
 
 
Geht an 

 

• Email als Auftrag an bisangdruck@bluewin.ch 

• Email zK. an kblum@ztonline.ch 

 

• Bezirksamt Zofingen   (mit der Bitte um Genehmigung der Wahl) 

- mit Kopie Wahlannahmeerklärungen 

- mit Kopie Wahlfähigkeitszeugnisse 

- mit Kopie Wahlprotokoll 

 

• GS-Stv.   (BBV) 

• Terminator: 12.10.2009 Wi 

• Akten GR A1.3.4 

 


